
Gründung der Vuchdruckerei Afchendorff (1762). deren
Vorgeschichte, ^i^i^l^!^!^!^!^!^!^!

enn Nordhoff ^) meinte, Wilhelm Anton Afchendorff jr.
nenne sich 1754 auf Vüchertiteln Kofbuchdruöer, so
beruht dies auf Irrtum, auf den er vielleicht ver¬
fiel, weil der oben erwähnte „Marianische Gnaden¬
schatz", bestimmt für die Wallfahrer nach Telgte, ver¬
faßt von?. Accursio Everman, auf dem Titel die Be¬

merkung trägt: „Münster zu finden bey Anton Wilhelm Afchendorf,
gnädigst privil. Buchdrucker"und die Approbationen datiert sind vom
3. Juni und 22. Juni 1754 (s. Exemplar auf der Vibl. des Altertums¬
vereins X 255). Das Druöjahr selbst ist nicht angegeben. Dieselben
Approbationsdaten trägt ein zweites bei „Wilhelm Afchendorff" von
demselben Verfasser verlegtes Wallfahrtsbuch, das Itinyrarium.

Da das Geschäft zwar blühte, durch die bestehenden strengen
Zunftgesetze aber sehr in der Entwicklung gehemmt war, trachteten Vater
und Sohn, die 1760 gemeinsam als Verleger auf Drucken erscheinen,
nach Erweiterung der Privilegien. Die Firma als Verlag sah sich auf
Schritt und Tritt von der Konkurrenz beaufsichtigt und in der Freiheit
behindert. Die Einnahmen aus den privilegierten Verlagsschriften
wurden geschmälertdurch die großen Ausgaben für Druck und Papier,
die an fremde Firmen zu bezahlen waren. Daher bemühten sich Aschen-
dorff Vater und Sohn um die Erlaubnis zur Gründung einer eigenen
Papierfabrik, der Sohn allein um die Konzession einerBuchdruckerei.

Durch den Tod des Kurfürsten Klemens August, am 6. Februar 1761
war Cedisvakanz eingetreten. Das Münsterer Domkapitel hatte die
Regierung in den Händen bis zu deren Übernahme durch den am
16. September 1762 gewählten neuen Fürstbischof Maximilian Friedrich,
Grafen von Königsegg-Rothenfels, der am 18. Mai des folgenden
Jahres seinen Einzug in Münster hielt, die Leitung seines Münsterschen
Fürstentums aber dem weisen Freiherr« Franz Friedrich Wilhelm von
Fürstenberg überließ (27. November 1762), zum Segen für das Hart¬
geschädigte Land.

Während der Sedisvakanz reichten die „Buchbinder Afchendorff
und Sohn" im Verein mit dem „Rentmeister Iumbrinl zum Davens-

') Vuchbindei.Kunst und Handwerk A. V. 39. 1881, 2. 179.
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berg" und dem reichen „Kaufhandleren Schlebrugge" ^), gleichsam
ein neuer Dreibund „Fust, Schöffer, Gutenberg", beim regierenden
Domkapitel ein Gesuch auf Anlegung einer Papierfabrik ein. Am
27. August 1761 kam die Supplik im Domkapitel zur Beratung. Im
Protokoll der Sitzung von diesem Tage (Staatsarchiv, Domkapitel,
Prot. 1761 S. 1179) heißt es:

Gestalten sie auff eigne Kosten eine dahier im Lande gantz abgängige
zum Schreib-Papier /: wovon die beste Sorte so guth alß das Holländische
pro parria papier seyn solte :/ eingerichtete neue papier Mühle 2), gegen
eine ihnen nuff 50 Jahren und dergestalten, daß wehrend dieser zeit nie-
mandten die Anlage einer gleichmäßigen Mühle verstattet werden möge;
auch gegen sonstigen in suppliea vorbehaltenen Vedingnühen, anzulegen
gesinnet, und dahero um die Ertheilung der gleichen Octrc,^ gebetten haben
wollen,- ist i-sLoIvirt, wäre diese Zuppli^ns fordersamst der Hoffkammer
zum bericht, was es mit der Vervfachtung des Lumpenhandels für eine
Vewandnütz habe, sodann demnächst denenjenigen Herrn, welche zur Ein¬
richtung der wegen Anlegung der laißncL fadriczus äsputirt gewesen, zu»
zustellen, um zu untersuchen, ob und in wie weit die gebettene octro^ zur
Anlegung der papisr Mühle denen Supvlicanten zu ertheilen seyn wolle."

Am 30. September (Prot. S. 1348) wurde der Bericht über die
Verpachtung des Lumpenhandels vom Jahr 1695 an vorgelegt. Darauf
„ist resolviret diesen bericht, sambt der anseiten des Vav6ll8bergischen
Rentmeisteren AumdrincKs, Gewandtschneideren LoKledru^ßs und
Vuchbinderen ^.«elißiiäorlt ohnlängst übergebener Vorstellung wegen
anzulegen vorhabender Mpisr Mühle, zu der deshalb angeordneden
<üomiui88ilill auszustellen". Am 26. Oktober (S. 1468) erfolgt der
Bescheid, ebenso für den Freiherrn von der Reck zu Hessen über den
Inhalt der das ootro^ betr. Konferenz. Das Lumpensammeln war
fürstliches Regal. Das wollte die fürstliche Hofkammer nicht aufgeben
zu Gunsten der Papierfabrik, die die Freiheit des Lumpensammelns
begehrte, wohl aber der Gesellschaft Aschendorff, für den Fall daß sie
ein dem feinsten holländischen gleichwertiges Papier liefere, eine Grati¬
fikation von 20 Dukaten zuerkennen. So fiel der Plan ins Wasser,
die Mühle blieb — auf dem Papier.

Zwanzig Jahre später (September 1781) ^) nahm der Buchhändler
Anton Joseph Venedict (Venedig), der zweite Ehemann der Witwe

l) 2. über ihn Huppertz a. a. O. 2. 316 ff. Ei war auch Gewandschneider.
') 2ie sollte an der VerKel in Coesfeld liegen. ') 2t. A. ?. XII. Ut. 8. Ao. 24.
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Aschendorff sr. i), den Gedanken wieder auf mit demselben Ergebnisse.
Die Frage fand dann unter Bezugnahme auf eine am 30. Oktober 1781
im Intelligenzblatt No. 87 gestellte Preisaufgabe Besprechung im
„Münsterischengemeinnützlichen Wochenblatt" 1785 (1. Jahrgang Stück
9 und 11).

Besseren Erfolg hatten die Bemühungen Aschendorffsjr. um die
Gründung einer Vuchdruckerei, weil er die günstigen Umstände klug
und energisch benutzte. Die einst Zwivelsche, später Raesfeldtsche Druckerei
hatte wiederholt die Bestätigung ihrer Privilegien erhalten. Erbe des
Geschäfts war Johann Joachim Koerdinck geworden, dem Klemens
August am 6. Juni 1746 die Privilegien erneuerte, dann der einflußreiche,
gewandte Stadtsekretär Hermann Joseph Koerdinck ^), der sich im Jahre
1762 unter Vorlage der Privilegien von 1595—1746 und 1761 wieder
um das Alleinrecht bewarb. Es war der letzte starke Angriff nach
sechzigjährigem Kampfe gegen einen Konkurrenten^).

Obgleich 1595 und 1629 die damaligen Fürstbischöfe der Raes-
feldtschen Presse zugesichert hatten, keine andere Druckerei im Stift
Münster zu genehmigen, gelang einem Buchdrucker Christoph Nagel
hier die Gründung einer solchen und zwar durch die Einsicht des Fürst¬
bischofs Friedrich Christian v. Plettenberg (1688—1706). Der Puder-
borner Bischof Theodor von der Reck hatte 1659 Johann Todt, einen
Gesellen der Vuchdruserswitwe Johann Huber von Paderborn, zu
seinem Hofbuchdrucker ernannt und ihm im Residenzschlosse Neuhaus
eine Presse eingerichtet^). Es ist wohl derselbe Mann wie Johann
Georg Todt, der 1667 die erste Presse in Corbach ^) gründete und auch
1680 in Coesfeld druckte. Später war die Todtsche Presse in Paderborn.
Etwa 1690 übernahm Christoph Nagel, dessen Frau eine Katharina
Maria Todt war °), die Druckerei in Neuhaus, errichtete aber auf Grund
eines ihm vom oben genannten Münsterer Bischof am 15. April 1699

') Vermählt 1770 3. Oktober, Er starb 19. Febr. 1799. ') Als Schüler des
Paulinums zeichnete er sich aus (Oawlo^. ?i-»eiuil6i'c>ru!u>. ") 3t. A. ?. XXXIII
L. 11. Über die Geschichte der Firma NaeLfeldt-Köroinck-Negensberg (Theising) s.
Nordhoff, DenKw. 5. 150 und Krumbholtz, Die Gewerbe der Stadt Münster bis z. I.
1661 (Publ. aus d. Kgl. pr. Staatsarchiven Vd. 70 (1898) S. 195ff. u. 503ff. (Ur¬
kunden). 4) Nes^n, Geschichted. Vist. Paderborn, II., 221 f., Nordhoff, DenKw.
S. 153, 211. °) Nordh., Nd. 41, S. 156f. °) Veschwerdegegen die Erben Naes-
feldt (Jan. 1720) U Akten Nagel Nr. 13. Die Witwe heiratete 1711 den Amsterdamer
.laug clo ^aosber^sn. Ein Wilh. Todt ist 1706 Gesell bei Nagel. Akten d. DomKap.
H»or. VI. vol. 30.
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erteilten Privilegs eine Druckerei in Warendorf und zwar als „ange¬
ordneter Hofbuchdruser".

Nagel stammte aus dem sächsischen Lande. Während er auf
Schatens ^.nualss kaäerdorusuZS» p. II (Nsubusii 1698) ^) sich
als <l68iiit2'H.ii!i2,1ti2U8 (Ießnitz) bezeichnet, gibt er in einer Beschwerde
über eine Steueretekution „Hall" in Sachsen als seine Heimat an.
Das charakteristischeSchriftstück gibt auch sonst über Nagels Verhältnisse
Auskunft und sei daher hier mitgeteilt (II Nagel No. 6):

Ahn Ein Hochwürdig-Hochwollgeb. Thumb-lüavittul zu Münster pp
Unterthänigs Ußmorials

?nt. d. 11. Iunij 1706. (HriLwvb. MFÄ1, Vuchtrückeren.

Hochwürdige Hochwollgebohrne Gnädige Herren.

Ew. Ew. Hochw. Hochw. Hochwollgebohrne gnaden gnaden muß
hiemitt in schuldigster cisvotion unterthanigh nohtträeglich vortraaen, wie
daß mihr so gleich nach absterben ihrer Hochfürstl. gnad, höchstsehligen
ahndenckens Ein Nuzczustisr deß nachtß ins Hauh geschickt und zublettirt,
die oräinari mohnahtliche Schatzungh abgefordert, undt ich darauff vor
roeinigh tagen würcklich Exelzuirt worden;

Wan ich nuhn aber Nowris nicht die allergeringste-bürgerlichenahrungh
habe oder führe, sondem mich meine frau undt Kinder purs mitt meiner
anffrichtigh Erlernten Vuchdruckerey Kunst säuerlich Ernehren, undt watz da-
mitt immer Erringen undt Erwerben tan, alhier in der stadt, zu nöhtigen
mein undt der meinigen unterhalt verzehren muetz; zudehme von ihren
hochfürstl. gnaden hochsehligenandenckens, ich einmahl zu dehro hoffbüch-
drückeren gnädigst angenommen, mich darauff zu der CatholischenlitzliFioii
bekehret^), und nuhn ohne gefahr Seel- undt SelMeit, auch Zeit- undt
Ewiger wollfahrt mein undt der meinigen in mein Vatterlandt Sachsen
Hall, wo tentlich alles I^ntbsnsch ist, nitt zurückkehren kan, gleichwol!meine
Kunst recht auffrichtig gelernet, darauff gereiset, und selbe bißhero ohne
tadel Lxsreirt, in ZvLoik die ^nnalsL p^cksrbornknZSL in vier grossen
l'nnnL zu ihrer hochfürstl. Gnaden undt Eines Hochw. Thumb (üavittels
daselbst, auch dessen viel! zu manniglichetz LatiLkaotinn verlegt undt ge-
drücket, also Ew. Ew. hochw. hochw. Hochwollgeb. gnaden gnaden mir
hoffentlich in all dessen OonsiciLi-aticin undt gnädigster OcmLiclsratinn, son¬
derlich in rsßÄi-ät ihrer hochfürstl. mihr gnädigster Ertheilter ^uncMnn,
auch nutz obigen anderen Ursachen undt Erheblichen UotiviZ, solche geringe
nahrunge zu unEntberlichen mein undt der meinigen unterhalt gnädigh
lassen und gönnen werden alh anderen welche solche Kunst niemahlen ge¬
lernet, sondern daß drücken durch andere verrichten lassen müssen, undt sich

') Die Nist. NsstpImIiÄe erschien bei Todt, Neuhaus 1690. ^ W^ danach
erst in Warendorf, vielleicht aber schon in Neuhaus.
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darmitt ob Eß schon ^otoriß nicht nohtigh haben ferners zu bereichen, mitt-
hin meinen armen weib undt Kinderen daß brodt auß dem mundt zu
Entziehen, undt mich also Eüserst zu Ruiniren undt wieder in ein I^utKsrisch
landt zu meinem Zeitlichen undt Ewigen Verderb zu vertreiben suchen ge¬
stalt ob angezogene Lxseution nur auß haaß und verfolgungh dieser meiner
misßgönner herrühret;

Alß gelanget ahn Ew. Ew. Hochw. hochw. Hochwollgeb. gnaden
gnaden meine unterthanige flehentliche Bitte Sie gnädigh geruhen wollen
die von ihrer Hochfürstl. gnaden Höchstsehligenahndenckens, mihr ggst Er¬
theilte (ünncsöion der Hoffbuchdrückerey in gnaden zu enntiriniren und
mich bey darin gegebener freyheit hochoberlich zu manutsniren wie nitt
weiniger HH. bürgemeistern undt Naht anzubefehlen, mihr die Erst vor
weinigh wagen abgezogene pfände ohnEntgeltlich Zu reZtiwiren, undt mich
deßfalß ferners nicht zu ssraviren. äsLupei- p.

Ew. Ew. Hochw. Hochw. Hochwollgeb. gnaden gnaden
Vnterthänigst treu gehorsambster Knecht

(ÜKi-istopii I^llFLlI, Hoffbuchdrucker.

Nach Beschluß des Domkapitels vom 11. Juni 1706, mitgeteilt
durch den Sekretär Vispinö, wurde für die Zeit der Eedisvakanz dem
Gesuche entsprochen, dem Supplikanten die „Freyheit" bestätigt, die
unentgeltliche Rückgabe der „Pfande" verfügt und dabei bemerkt, daß
es dem Domkapitel „zumahlen mißfällig!) vorgekommen, daß gegen
8upMo3.llteii obarth. undt innerhalb dehnen 6 wochen dergestalt
verfahren worden", nämlich seit Ableben des Fürstbischofs.

Die in dem Schreiben erhobenen Klagen richteten sich einmal
gegen den Magistrat und dann gegen den Weinhändler Hermann
Loisman, den „Ehevagdt" der Marie Gertrudte Raesfeldt, und die Anna
Elisabeth Raesfeldt'). Schon 1705 hatte sich Nagel an den Fürsten
gewandt, weil der Magistrat ihm „bürgerliche Lasten angemuthet" habe,
obwohl er keine „bürgerliche Nahrung treibe und in Hochfürstl. Gnaden
bedienung stehe, darüber lauth gehender Ahnlage in aydt und pflichten
genommen und täglich 8ius »alario gewärtig seyn muß" und nir¬
gendwo ein Hofbuchdrucker bürgerlichen Lasten unterworfen sei. Sonst
könnte ja z. V. „auch bey bürgerlicher Einquartierung in vielen fachen
vorfallendes Zsorstum nicht gehalten" werden „und die Trücke nicht
sicher seyn" (II Nagel 5). Und diese bewegliche Klage war nur eine in
der Reihe der Beschwerden. So oft Sedisvakanz eintrat (1705, 1719 2),

l) Mimst. DomKllp. IV 0 Nr. 1 (St. A.). ') z. N. 28. Januar (DomKap.»
PiotoK. St. A.).
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1761) machte das regierende Domkapitel von seinem Rechte Gebrauch
und bestätigte die Presse Naesfeldt als des Domkapitels Druckerei,
während es der bischöflichen die Konzession versagte.

Nagel hatte indes auch noch einen anderen, gleichfalls berechtigten
Gründ zur Beschwerde, nämlich über den Nachdruck der ihm vor-
behaltenen Druckschriften, wie das im Original (II Nagel 2) vorliegende
Privileg lehrt.

„Von Gottes Gnaden wir Friederich Christian Bischofs zu Münster,
Burggraf zum Stromberg, des heyl. Rom. Reichs Fürst unndt Herr zu
Vorckeloh thuen kundt undt füegen hiemit zu wißen Nachdem Vnß
Vnser in Warendorff angeordneter Hoffbuchdrücker (üliriZtopli HaßLl under-
thänigst tlagendt zu erkennen gegeben, waß gestalt Einige Vnserer Buch¬
binder zu ihren Äigennütz verschiedene Schul, Bett, Gesang und andere
Bücher außer Landts und zwarn an uncatholischen ohrten häuffig auff-
legen und trucken zu laßen, auch in hiesigem Hochstifft zu verkauffen sich
unterstehen theten, mit gehorsambster Bitt, Wir geruheten zu Vermeidung
besorglichen vnterschleiffs und anderer schädtlichen mcnnv^nientikn jhme
in betracht seiner schweren Anlage wegen auflegung der gleichen undt
nachfolgender Geist, und Weltlicher Bücher, alß vii-sctorH llninani, Teutsch
tkLwinknts, Bücher pro in5m», ^), Teutsch- und Lateinsche ^, L <ü, deß hoch-
und niederteutschen NvanFßlis Buchs gebräuchlichen Gesangbücher, klein»
und großen (^tbkcliiLini, Geistl. Seelentrosts undt Hertzen Ermahners,
Morgenstern, ?3,r9,äi8 und Rosengartlein, Seelengarten, der Seelen Schatz
und Geistlichen Schildts, catholischen kleinen handtbüchleins, Lateinschen
Meßbüchleins ^.ursi lidLUi genant, und sonst anderer approbirten und
gewöhnliche in Unserem Hochstifft gangbahren Vücheren ein landtsherr-
liches ?i-ivil6Ziuin in gnaden zu ertheilen, daß Wir Lupplieanten auß be¬
wegenden Vrsachen in seinem billichmäßigen suchen ggst gewillfahret, vnndt
ihme die gebettene freyheit trafst dieses ertheilet haben, thuen das auch
hiemit also und dergestalt, daß Er uorzp^oiticirte Bücher frey und ohnge¬
hindert aufflegen, trücken vndt verkauffen möge, die sämptliche in hiesigem
Vnseren Hochstifft gesehene Vuchbindere aber keine darvon außerhalb landes
bey arbiträr! straeff vnndt deren würcklicher oc>nll8caticm hinführo auflegen
und trücken laßen, auch der, so Sie bereits anderwertig haben laßen trücken,
innerhalb jahrsfrist von gegenwärtigem 6atn sich loßmachen undt selbe
hernechst bey gleichmäßiger straeff alhie nicht mehr verhandelen oder ver¬
kauffen sollen, Wir befehlen diesem nach allen Vnseren jeden ohrts Ve-
ambte, Gograffen, Nichtern, Bürgermeistern, Raht, undt Vorstehern in
Stätten und Wigbolten, auch Voigdten undt Bedienten hierdurch ggst
ernstlich, Vnseren HoffbuchdrückerenNaFkl bey solcher Vnser landtsfürstl.
lünneeöion unndt fteyheit wieder männiglichen träfftigst zu schützen unndt

l) Für die unterste EymnasialKlasse.
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zu handthaben unndt gegen die ^onrravsntoreZ mit würcklicher (^nnfis-
catinn unndt arbitrari geldtstraeff zu verfahren.

Vrkundtl. Vnsers Handtzeichens unndt beygetrückten Fürst!. Lsei-et-
insiegels. 8iFlin in Vnser Statt Münster den 12.'- vse. 1700.

I'liärieti (ütiriLtian. (Siegel).
Nach dem Tode „der Wittib Raesfeldt und ihres Sohnes Jo¬

hann Bernhardt Raesfeldt" ernannte Friedrich Christian durch Dekret
vom 7. März 1705 (Kopie H Nagel 3) ausdrücklich Christoph Nagel zu
seinem Buchdrucker in Münster „in ansehung seiner Uns angerühmbten
und zum theil bekandten erfahrenheit" unter der Bedingung, „daß Er
alle Ihme auffgebende suchen mit fleiß ausfertigen und trewlich ver¬
richten", die approbierten Bücher drucken und verlegen, nicht aber die
bei Raesfeldt verlegten „auflegen", sondern sich mit den Erben N.
gütlich vergleichen werde. „Dan solle Er Nagel sich eines aufrichtigen
frommen Handels und roandels befleißigen, die druckerei mit guten
ohnstmffbahren I^ittyraturLU (^ Lettern) jedesmahlen versehen und
keine verdächtige bücher Unser alleinseeligmachendencatholischen rslission
oder Uns zum Nachtheil, bey Verlust dieser Unser ggsten conosLion
und Vermeidung schwerer bestmffung drucken, sondern wan ein newes
buch oder sonst ichtwas aufzulagen Vorhabens were, solches allemahl
einem zeitlichen Vibrio oder Lowmiüario in 8piritu3,1idu8 ^suerali,
welchen die aufsicht auf Unserer druckerey kraft dieses oommitirt wirdt,
zur Censur vorhero anzeigen und pr«,s86utiren, inmaßen dan der¬
selbe darüber zuvor nach genauer sxaminatwll und rsviäirung be¬
hörige «.pprodatiou nach befinden gewärtigen, und sich also in allem
verhallen solle, wie daß einem Ehrliebenden redtlich- und getrewen
Vuchtruckeren wohl anstehet und gebühret, und er solches Mittel Eidts
zu thuen angelobet hat." Dem Befehl entsprechend vereidigte der
^0iiiiÜ8,rlu8 iu 8piritu2,1ibu8 ßssnsra1i8 vootor 6t Vse2!iu8 Lor-
äs^vidi dann am 17. März 1705 den Buchdrucker Christoph Nagel.

Da die Erben Raesfeldt zum Nachteil Nagels „verbotene Sachen"
druckten, ließ der Landesherr durch Befehl vom 25. September 1705
die Schuldigen samt dem „angesetztenDruckergesellen"vor seinen Ge¬
heimen Rat laden und strengstens „bedeuten", sich des Druckes „aller¬
dings" (d. i. gänzlich) zu enthalten unter Androhung schwerer Strafe ^).
Im folgenden sei ein kurzer Überblick über die Streitigkeiten

l) Akt. Nllgel n Nr. 4.

1
!
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zwischen Nagel und Raesfeld und die weitere Geschichte der Druckerei
Nagel gegeben.

1) 14. Oktober 1706 übergibt ein Notar eine Verfügung des
Domkapitels vom 7. Juni d. Is. dem Nagelschen Gesellen Wilhelm
Todt, eine Kopie betr. des Privilegs äs uon rsouäSnüo ^). Ent¬
weder war Nagel damals schon gestorben oder starb bald darauf.

2) Am 5. November 170? erfolgt dieser Erlaß des neuen Fürst¬
bischofs Franz Arnold von Metternich (1707—1719)2):

„Nachdem den 29t.- ^ussusti negsthin die zwischen dem Hofbuch-
truöer Nagel vnnd denen Erben Raeßfeldt umgewesene strittigkeit unter
anderen dahin entschieden ist, daß ermelter Hoffbuchtruöer Nagel bey
der privativen Truckung des kleinen sowohl alß des Calenders in
yuarto zu handthaben (d. i. zu beschützen), auch denen Cantzley Votten
anzubefehlen seye, daß sie ihre Calender von gedachtem Nagel nehmen
sollen; So laßen Mir es dabei ggst bewenden, vnnd befehlen sowohl
Iedermänniglichen bey willkürlicher straeff, die wittib Nagel vnnd dero
linder dawieder nicht beeinträchtigen, sonderen auch Vnseren Cantzeley
Votten, solchem sich zu Äecomoüiren, vnnd soll im übrigen die ggste
beliebte rsnovatio krivils^ij auff die Wittib und Nagelsche kinder
fürderlichst expLüiM werden."

3) „Franz Arnolt" verfügt an den Münsterschen Magistrat und
den Richter Doktor Köroinck Freiheit von allen bürgerlichen Auflagen
für Witwe Nagel. 24. November 1707 -).

4) 17. April 1708. Catharina Maria Nagel Wittib beschwert sich
bei der Geh. Münst. Kanzlei gegen den Weinhändler Leusman und
die Jungfer Raesfeldt, die den fürstlichenBefehl nicht beachten. Am
18. April übergibt der Notar des Domkapitels Melchior Berntzen in
Abwesenheit der Jungfer R. „dem auf der Truckereyarbeitenden Jo¬
hann Henrich Hemme" „auf der Vuchdruserey aufm Thumbhoff" das
Dekret (Abschr. II Nr. 9).

Da die Erben Raesfeld mit dem Nachdruckder kleinen Kalender
und der in 4" fortfuhren, erließ

5) Franz Arnold am 23. Mai 1708 ein neues Verbot wider die
Erben Raesfeld bei 20 Goldgulden Strafe (Orig. mit Siegel. II Nr. 9").

6) Derselbe wiederholt 23. Juli 1708 das Verbot des Nachdrucks
gegen R. bei Strafe von 200 Goldgulden. Raesfeldt darf nur die

l) 3t. A. Akt. d. DomKllp. Mscr. VI vol. 30. «) Original Akt. Nllgel Nr. 7. u
(mit Unterschr. und Siegel). °) Orig. mit Siegel II Nr. 8.

49



„langen wapen Calender", Schulbücher, verschiedene Gebetbücher, <Ü3,t6-
odi8mu8, Kalender, 8M0P868 u. dgl. drucken,- die nachgedruckten
Exemplare sind binnen 3 Tagen an die Geh. Kanzlei abzuliefern.
Sollte sich ein Buchdruöergesell verleiten lassen „von ermelten Erb«
genahmen Raeßvelot in Trucken gebrauchen zu lassen, soll Er ohnfehl-
bahrlich zu gewarten haben, daß Er von hiesigen jedesmahligen lüoiu-
msnäaiitsii Hinweggenohmenunno zu Kriegsdienste gebraucht werden
solle" (Orig. mit Siegel. H Nr. 10) ^). Insinuiert den 27. Juli 1708.

7) Am 16. Dezember 1708 Franz Arnold fordert die Erben Raes-
feldt wegen Nachdrucks der ihnen verbotenen Bücher des Nagelschen
Verlags und anderer Schriften zur Verantwortung innerhalb 8 Tagen
und droht Strafe sowie Konfiskation an. Kopie wird der Jungfer N.
am 20. Dezember eingehändigt (Orig. mit Siegel. H Nr. 11).

8) 9. Juli 1718 Franz Arnold schützt wieder die Witwe Nagel
vor Nachdruck der im Privileg von 1700 (s. o.) angeführten Werke
gegen die Erben R. und gegen den Etadtbuchdruckerzu Coesfeld Vart-
hold Haußstette (Orig. mit Siegel. H Nr. 12). Während der Eedis-
valanz aber schlägt das Domkapitel das Gesuch der Witwe Nagel um
Drucktonzession ab, gewährt dagegen das Gesuch der Jungfer N. und
beschließt, „daß diese Truckerey beständig pleiben solle" (28. Jan. 1719) y.

9) Nachdem dann am 26. Juli 1719 nochmals das Domkapitel
den Erben R. ihre Privilegien bestätigt, auch der neue Kurfürst Clemens
August von Cöln als Fürstbischof von Münster sie am 28. August 1719
anerkannt hatte ^), bat „Katharina Maria Todt Wittibe Nagel ihn im
Januar 1720 um Erneuerung der vorgelegten Privilegien unter Hin¬
weis auf den Vergleich mit den Raesfeldt vom Jahre 1707" und auf
die Versehung ihrer eignen Druckerei „durch darzu yualitizirte Leuthe",
die Verwendung „schöner Litteraturen" und die Konzession des Dom¬
kapitels von 1706. Insbesondere erinnerte sie daran, daß die Erben
Raesfeldt „nicht einmal imstandt gewesen die 8M0ii868^ zu trucken,
sondern auff meiner Truckerey haben verfertiget werden müssen"
(s. Orig. H Nagel Nr. 13). „Clemens August" willfahrte durch Erlaß
vom 31. Januar 1720, der am 5. Februar auch dem „Senator Loys-
man" amtlich zugestellt ward, der Bitte und warnte davor, daß die
„Impetrantin" „turbirt oder beeinträchtiget" werde (ebenda).

') 2t. A. DomKap. Mscr. VI vol. 30. ') 2t. A., DomKap..Prot«K. °) 2t. A.
? XXXIII L11 Nr. 9. <) Privilegierte VerlagsartiKel der N.
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10) Allen Befehlen zum Trotz, dem fürstlichen ^rivile^io „schnur¬
stracks Zuwider" druckten die R. den kleinen Kalender und den Ka¬
lender in 4" wieder nach, weshalb die Witwe Nagel von neuem
den Schutz des Fürsten anrief, der ihr abermals durch Erlaß vom
12. Oktober 1720 zuteil ward. Der Notar stellte Dienstag den 22. Okto¬
ber eine Kopie dem „Ratsherrn Leußmann in proprem personain" zu.
Zuwiderhandeln war mit 50 Goldgulden bedroht (Orig. H Nagel Nr. 14).

11) Als gleichwohl die R. den kleinen Kalender nachdruckte und
sogar darauf setzte „Nir ^U3.6 uuä trsMsit nit nal?li2utruc:1c6Q",
wies Clemens August auf Beschwerde der Nagel vom Oktober 1721
den Fiskus am 8. November 1721 an, die „Beklagten" in Strafe zu
nehmen (Orig. H Nagel Nr. 15).

12) Nichtsdestoweniger setzten die R. ihr „Widerspiel" fort und
wurden daher auf neue Klage auf Befehl des Kurfürsten vom 13. Fe¬
bruar 1723 in doppelte Strafe genommen (Orig. H Nagel Nr. 16).

Eine Zeitlang trat jetzt Ruhe ein. Als die Wittwe Nagel starb
(30. Januar 1727), reichte ihr Sohn Johann Nikolaus dem Kur¬
fürsten das Gesuch ein, ihm das Patent als Hofbuchdrucker zu er¬
neuern, da er der einzige Erbe sei, sich auch „nach adsolvirten 8w6i^8
durch viele weitläufige und kostbahre reißen in seiner erlernten lunst
dergestalten yualitiLiret", daß er „schon ahn die 10 Jahr währenden
Wittibenstandts" seiner Mutter die Hofbuchdruckerei„versehen und
äiri^irt" habe. Durch Erlaß vom 8. Februar 172? „deferirte" der
Fürst „dem Supplicanten in Gnaden" (Orig. H Nagel 17), wofür
dieser seinen „tiefunterthänigsten Dank" aussprach (Orig. II Nagel 19).
Infolge dieses Schreibens verfügte der Kurfürst am 5. März 1727
von Bonn aus die Ausfertigung der Bestallung, die am 18. März 1727
erfolgte (Orig. II Nagel 18). Nach Form und Inhalt deckt sie sich
ziemlich mit der Konzession vom 12. Dezember 1700.

13) Da die Raesfeldtsche,nun KoerdinckscheDruckerei, die Mün-
sterische „Stadts-polioe^-Ordnung", für die Nagel seit 1724 das Pri¬
vileg besaß, nachdruckte und dieser sich beschwerte, erging an den Stadt-
sekretaiius Koerdinck am 22. Februar 1740 der Befehl, sich zu verant¬
worten (Orig. H Nagel 20).

14) Während Johann Nikolaus Nagel „agonizirte", also mit dem
Tode rang, bat seine Gattin am 19. Dezember 1745 um Bestätigung
ihrer Privilegien und erlangte sie unter der Bedingung, daß die Hof¬
buchdruckerei „durch ein taugliches 8ubj6owm, biß daran der Sohn

51



die dazu nöthige Wissenschaft erreichet, versehen werden möge", durch
kurfürstliche Verfügung vom 31. Dezember 1745 (Orig. H Nagel 21).

Nach dem Tode Nagels bestätigte Clemens August die alten
Privilegien am 1. Februar 1746 durch folgenden Erlaß:

Gnädigste Verordnung für die Münsterische Hoff»Nuchtruckerey,
und wegen deren Nücheren.

Von Gottes Gnaden Wir Element August / Ertz-Vischoffzu Cölln /
des H. Römischen Reichs durch Italien Ertz-Cantzlerund Churfürst / I^ßaw8
NawL des H. Apostolischen Stuhls zu Rom / ^äiniiÜZti-awi- des Hochmeister-
thums in Preussen / Meister Teutschen Ordens in Teutsch- und Welschen
Landen / Bischofs zu Münster / Hildesheim / Paderborn und Oßnabruck /
in Ob- und Nieder-Vayeren / auch der Obern Pfaltz in Westphalen und zu
Engeren Hertzog / Pfaltzgraff bey Rhein / üandgraff zu Leuchtenberg/ Burg-
graff zum Stromberg / Graff zu Pyrmont / Herr Zu Vorckelohe / Werth /
Freudenthal und Eulenberg «. ic.

Thuen kund, und fügen hiemit zu wissen; Nachdem Unsere Münste-
rische Hoff-Vuchtruckerey durch Absterben Unseres am t8ten Nartii 1727.
angeordneten Hoff-VuchtruckerenIoan Nicolaßen ^g,F6l jüngsthin erlediget
worden, daß Uns die von demselben geleistete lang-jährige treue Dienste
mildest bewogen haben, dessen nachgelassener Wittiben und Sohn sothane
Hoff-Vuchtruckerey-Vedienung,nebst denen seidigeren anklebenden ?rivil6ssüZ
also und dergestalt hinwiederumb zu verleyhen, daß, biß daran ermeldeter
Sohn die dazu erforderliche Fähigkeit erlangt haben wird, solche durch einen
tauglichen Unserem MünsterischenVicaric» 6sn6i-ali vorzuschlagendenMenschen
inzwischen versehen werden, sie Wittib anbey Lebens-liinglich die Nutzbarkeit
von dieser Bedienung zum Unterhalt ihrer und ihren sämtlichen Hinderen
gemessenmöge, der Sohn aber zu seiner Zeit, wann er dazu fähig gefunden
werden wird, zu selbstiger Dienst-Vertrettung zugelassen werden solle, gleich¬
wie Wir dann solcher gestalt trafst dieses gnädigst verleyhen, fort besagtem
Unserem Münsterischen 66N6ral-Vic:Älic» hierdurch den gnädigsten Aufftrag
thuen, umb zu Vertrettung dieses Hoff-Vuchtruckerey-Ambts vorbedeuteter
maßen einen ihme in Vorschlag gebrachten tüchtigen Menschen fordersambst
dahin an» und in Ayd und Pflichten zu nehmen, daß selbiger alle ihme
aufgebende Sachen mit Fleiß ausfertigen, und treulich verrichten, allerhand
geist- und weltliche approbirt- und zugelassene,hingegen keine andere Bücher
auflegen und trucken, sich eines aufrichtigen frommen Handels und Wandels
befleißigen, die Truckerey mit guten ohnstraffbahren Litteraturen jedesmahl
versehen, und zumahlen keine verdächtige oder Unserer allein seelig-machender
Römisch-CatholischerReligion, oder Uns zum Nachtheil gereichiche Bücher
und Schrifften bey Vermeydung schwerer Bestraffung trucken und heraus
geben, sonderen wann ein neues Buch obsonsten ichtwas auffzulegen Vor¬
habens wäre, solches allemahl einem zeitlichen Viearic» in 8piriwalibu8
^snei-ali (welchem die Aufsicht auf Unsere Truckerey hiebevor gnädigst eom-
inittirt gewesen, und hiermit nochmahlen mildest ecniuniltirt wird) der in
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Betreff deren Wucheren gnädigst erlassener Verordnung gemäß, zur <Ü6N8nr
vorhero anzeigen, und pi-as8sntiren, und darauf die nach genauer
NxÄminatinn und llsviäirung fort befinden, erfolgende behörige Hppra-
Kation gewärtigen, auch von jedem neu aufzulegendem Buch oder anderen
Zu trucken an ihn bestellenden Sachen allemahl wenigstens zwey oder
auf Erforderen mehrere Nxsinplaria zu Unserem Münsterischen 66N6ra1-
Vicariat-Hi-cniv ohnentgeltlich einliefferen, und durchgehend sich also ver¬
halten solle, wie es einem Ehr-liebenden, redlichen, und getreuen Vuch-
truckeren wohl anstehet, und gebühret, und er obigem allem gewiß nach»
kommen zu wollen Mittel Aydts anzutoben hat. Da Wir nun auch miß¬
fälligst vernehmen, daß, obwohlen Unsere Münsterische Hoff-Vuchtruckerey
vermög eines von Weyland Unserm Vorfahren am Hochstifft Fürsten ?ri-
äkrien (HriZtian hochseeligen Gedächtnüß im Jahr 17Ü0. den 12ten vs-
csmbris der Hoff-Vuchtruckereyertheilten und von Uns den 9ten 5nlii 1718.
auch am Alten ^anuarii 1720. gnädigst bestättigte»!?rivilsssü nachfolgende
Vücher, als: Vir6etoliuin klninannin, Teutsch Testament, Vücher pro In5nig,,
Teutsch- und Lateinisch H,.L.<Ü., Hoch- und NiederteutschesEvangelien-Buch,
gebräuchliche Gesang-Bücher, klein- und grossen llateoniZmum, geistlichen
Seelen-Trost und Hertzen-Ermahner, Morgenstern, Paradeytz- und Rosen-
Gärtlein, Seelen-Garten, Seelen-Schatz, und geistlich Schild, Catholisches
kleine Hand-Büchlein, Lateinisches Meß-Vüchlein H.NI-6U3 I_,ibkNu8 genannt,
und sonst andere apprnbirte und gewöhnlichein Unserem Hochstifft Münster
gangbare Vücher, worunter das so titulirte Bett- und Tugend-Buch, Weg»
weiser, und der Vaumgarte in allerley Format, leichter Weg zum Himmel,
kleine und in Huarw Calender, auch 1?N6868 und 8MNP3S8 vornehmlich
gehören, privativ« mit Ausschluß übriger Unseres Hochstiffts Vuchtruckeren,
und als weit über ein oder anderes vorbemeldeter Wucheren etwa ein ?ri-
vilsßiuin (Ü3,68ai-6um in mitten ist, mit dem oder denen Kayserlich-I'i-ivi-
Isßiirten enneni-rentLr auffzulegen, und in Unserer Stadt und Hochstifft
Münster zu verkauffen berechtiget seynd, dannoch einige Gewinn-süchtige
Vuchtrucker, Buchhändler und Buchbinder von etlichen Jahren her sich straff¬
bar unterstanden haben zu nicht geringer Schmählerung Unserer Landts-
Fürstlicher Italien, die in Unserer Hoff-Vuchtruckerey-privilsFiobegriffene
Vücher und andere zu trucken vorkommende Sachen i-^pLctive zu trucken,
nachzutrucken, oder jene, so auf uncatholischen Oerteren ohne vorgangene
gehörige <Ü6N8nr und Approbation zum Truck befördert worden, in Unserem
Hochstifft Münster einzuführen, und zu verkauffen, so gar Unseren Hoff-
Vuchtruckerendie Truck- und Verkauffung dergleichen in Unserem ?rivÜ6^io
benannter Wucheren streitig Zu machen, und darüber kostsplitterliche Rechts-
führung bei verschiedenen Gerichteren zu veranlassen, wodurch in dem Vücher-
wesen allerhand Unordnung entstanden, und Unseren mit Vücheren hand-
lenden Unterthanen grosser Schade zugefüget worden ist: AIs haben Wir
zu Vehaubtung Unserer Landtsherrlicher Gerechtsamen so wohl als zu Ab¬
stellung vorbedeuteter eingeschlichener Mißbräuchen und strafflicher Unterneh¬
mungen aus Landts-Fürstlicher Macht und Vorsorg die hinreichiche Verfügung
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zu thuen für nöthig erachtet, wie Wir dann des Ends das Unserer Mün¬
sterischen Hoff-Vuchtruckerey hiebevor gnädigst verliehenes und von Uns
inehrmahlen eonlirinirtes Privilegium hierdurch nochmahlen und anvordrist
gnädigst bestätigen, mithin zu dessen beständiger Aufrechthaltung erklähren
und ernstlich gebieten, daß Erstlich in Gefolg vorhin ergangener üandsherr-
licher Verordnungen und veersten vom 5ten ^ovßmbriL 1707. 23. N^'i.
23. 5ulii. und 16. OseLmbriL 1708. ferner 8ten MveiudriZ 1721. und
13. ^sdi-uarii 1723. Die übrige Unseres Münsterischen Hochstiffts Vuch-
truckere überhaubts und besonders der jetziger Besitzer der Raesfeldischen
Vuchtruckerey, ausser dem denen Erben Raesfeldt zugestandenen langen
Wapen-Calender und denen Lateinischen Schul-bücheren, so in KvinnaZio
panlino üblich, weder einige in dem von Uns verliehenen?rivÜ6ssio l^nn-
grannieo benennte, noch auch andere in?rivil6ssic» nicht begriffene Bücher
und Sachen ohne von Unserem Münsterischen Vicari« in 8niriwl>,Iidu8
Ksnsrali erhaltene austrückliche Erlaubnüß Zu trucken bey Straff von 100
Goldgulden auf jedesmahligen Ubertrettungs-Fall nebst der <üc>nti8c:g,tian
des getruckten, sich nicht unterstehen, gleichwohl ermeldtem Besitzer«» der
Raesfeldischen Truckerey vermög einer im Jahr 1744 von Uns erhaltener
gnädigster <Dnncs83ion,wehrender darinn bestimmter Zeit das von ihm
getrucktes Evangelien-buch, worüber er die Anzahl deren annoch vorräthig
habender Exemplarien Unserm (^ßnsral-Vicariat getreulich anzugeben hat,
ohngehindert zu vertauffen erlaubet seye, nach Umblauff sothaner Zeit aber
sich dessen gäntzlich enthalten solle; Zweytens Sollen sämptliche Buch¬
bindere Unseres Hochstiffts Münster und sonstige daselbst mit Bücher Hand¬
lende Personen unter verwürckenderStraff von zwantzig Goldgulden neben
der <üonti8eatinn in jedem Widerlebungs-Fall, vorbedeutete privilsßiirte
Bücher und Calender von keinem anderen, als Unserem Hoff-Vuchtruckeren
einkauften, dieser hingegen auch mit dem nöthigen Vorrath von jeglicher
Sorte allemahl gefast seyn, anbey sich einer ohntadelhaffter Arbeit befleißigen:
Als viel aber Drittens Die Einfuhr frembder besonders geistlicher Wucheren
anlanget, lassen Wir es bey Unserer am 11. Nartii 1743. ergangener gnä¬
digster Bücher-Verordnung lediglich bewenden, mit dem Zusatz jedoch, daß
fals und so offt sich darunter einiger Unterschleiff und frembder Nachtruck
würde finden lassen, der oder diejenige, wofür solche Bücher hinein gebracht
worden, nebst obbesagter Unserem ttsnLi-al-Vicariat verfallener (ünnÜLcations-
und Geld-Straff, dem anmeldenden Thor-Schreiber, oder wer es sonsten
seyn mögte, nicht nur für jeden Ballen fünff Rthlr zahlen, sondern auch
diejenige, welche zwarn mit Wucheren nicht handelen, jedoch derley verbottene
Maar in ihren Häuseren niedersetzen, und zu verbergen sich unterstehen
würden, jedesmahl Unserem ^iZco ücclLZiaLtiec» mit 20. Goldgülden Straff
verhafftet seyn sollen, damit aber auch Viertens die Buchbinder« und mit
Bücher handlende sich deswegen Zu beschwüren keine Ursach haben, daß
ihnen die Bücher zu theuer gelieffert werden wollen, so geschicht Unserm
Vicaric» in 8pii-iwalinu8 ttknsrali hiermit der gnädigster Aufftrag, umb
ohne Anstand zu untersuchen, wie hoch jedes deren vrivilsssiirten Wucheren
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vorhin bey Leb-Zeiten des Hoff-Vuchtruckeren(Airi^ovn ^a^sl, und dessen
Wittib verkaufst worden, Massen Unser gnädigster Will und Meynung ist,
daß solcher Preiß zu einer beständiger l^x ein für allemahl fest gestellet,
und ohne erhebliche Ursach darüber keiner beschwäret werden solle: und
weilen Wir Fünfftens verschiedentlich angemerket, welcher Massen die bis¬
herige Unordnungen und verspührte Unterschleiffeim Vücher-wesendadurch
haubtsächlich ihren Fortgang gehabt, daß die unter denen Vuchtruckeren,
Buchbinderen, oder anderen mit Bücher Handlenden entstandene Streitig¬
keiten bald zu diesem bald zu jenem Gericht gezogen, auch wohl gar bey
verschiedenen DieaZwrÜL zugleich vsntiliret worden, so verordnen Wir, jedoch
mit Vorbehalt Unserer willkührlicher Macht und Gewalt ein anderes jeder
Zeit verfügen zu können, krafft dieses gnädigst, daß ins künfftig die das
Bücher-wesen und deren ^i-ivils^ig, betreffende Irrungen ohne Ausnahm,
bey keinem anderen Gericht, als allein bey Unseren Münsterischen ttsnerg,!-
Vie^riat, vorgebracht, und daselbst in prima, wie auch, wan die Sach von
belangt wäre, per moäum I^6vi8inni3 in 86euiiäÄ M8wnti3, ohne weiter
zu gestattende ^vvsllatinii entschiedenwerden sollen; Da auch Sechstens
und Letztens diese Unsere gnädigste Verordnung so wohl, als jene unterm
Uten Uartii 1743. bereits erlassene vornemblich dahin ziehlet, umb die
Reinigkeit Unseres wahren allein seeligmachendenCatholischenGlaubens bey¬
zubehalten, das schleichende Gifft böser ketzerischen Lehren aber abzukehren;
So wird Unserm Vicaric» (^susi-ali wiederhohlter gnädigst aufgetragen,
fleißige Acht zu haben, und an Ort und Enden, wo es nöthig, in Unserm
höchsten Nahmen die Ambts-mäßige Verfügung zu thuen, damit selbige zur
Mürckung gebracht, und hierinfals Unsere gnädigste Willens-Meinung auf
das genaueste gehorsamst vollenzogen werde, wes Ends gegenwärtige Ver¬
ordnung bey allen Unseren Münsterischen Dic^wrÜL und sonst durch das
gantze Hochstifft bekannt zu machen, fort von allen und jeden, so es an¬
gehet, sich darnach schuldigst zu achten ist. Urkund Unseres gnädigsten Hand¬
zeichens und vorgetruckten geheimen Cantzley-Insiegels. Nugustusburg den
Iten l'sdruai-ii 1746.

Element August, Churfürst. (I.. 8.)
Vt. Ferdinand Graff von Hohenzolleren.

I. A. N. Ioller.

Vorstehende „gnädigste Verordnung für die Münsterische Hof-
buchtruseren und wegen deren Wucheren" (Orig. H Nagel 22) trägt
folgenden notariellen Vermerk:

„H.NNO Eintausend siebenhundert sechs und virtzig den Ein und Zwcm-
tzigsten tag dero Monats Kla? habe von gegenwärtigen ori^inali deme Herren
stadts 86er6tg,rio Koräinss dcchie so dan denen Vuchbinderen^VitwiinF, NcKsn,
wittibe I^ut^Fk, 6nnn6linan, UsrwnL, Nc^sn 8snic>ri, Vrüggeman. ^Vunisi-L,
H,8eQ6näorll", VarwieK, in abwehsenheith der wittiben vaimansche aber deßen
gesell eine gleichförmige eop67 jeden vorhaubts in denen wohnhäußeren
in8inuirt, welche allsolche pro intimst. aeeLptirt haben, so geschehen dahier
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zu Münster in bey undt anwehsenheit Däninnen venßsl und Hermanße
Wuhlroeber Bürgern dahier alß hierzu Erbettenen glaubthafften gezeugen.

1^,. 8. In näsin 8erib8it 8ub8erip3it st 8nb8jFnavit 5o3,nns3 Zsr»
naräuZ Ltsinnon' vubliouZ st iinmatrien1atn8 ad nne Lpscilllitsi- r6<;ui-
8itn3 nc»tarm8 in. nnria."

Am 6. Juni 1746 erwirkte Johann Joachim Koerdinck»)sich die
Bestätigung der Privilegien von 1595 und 1629, begnügte sich aber
damit nicht, sondern suchte deren Erweiterung vom Kurfürsten zu er¬
langen, indem er darlegte, er hätte sonst „einen Teil des Jahres für
seine Gesellen keine Arbeit" und erleide dadurch großen Ausfall an
Einnahmen. Nicht mit Unrecht weist die Witwe Nagel in ihrem aus¬
führlichen,nicht datierten Bericht an den Generaluikar iu 8piritua1iuu8
darauf hin, daß es „wohl nicht christlich sei", deshalb ihr und den
sämtlich unmündigen Waisen, „die alle von der Truckereyeintzig und
allein leben müßen, das Brot zu nehmen, um solches ihme Koerdinck,
der nebst der Truckereygroße Mittel und einträglicheBedienung hatt,
daßelbe zuzukehren". Koerdinck habe jahrelang zum Schaden der
NagelschenPresse „protirk" gesucht,- wenn er seine Gesellen nicht be¬
schäftigen könne, so folge doch daraus nicht, „daß solche auf mein
(der Nagel) und meiner Kinder lösten" unterhalten werden müßten.
Wenn einst Raesfeldt Privilegien erhalten habe, so seien diese nicht
gegeben, damit sie „bei dessen vieleicht von demselben nicht einmal
abstammende Nachkömmliche ewig und bestendig" verbleiben und durch
Testament gar an fremde, in der Druckerei unerfahrene Leute „ver-
schoncken weiden möge". Bei näherer Untersuchung lasse sich „der
angebliche Verlust schwerlich erfinden"; Koerdinck sei aber auch daran
selbst schuld: er verkauft das Evangelienbuch „zu hoch im Preiß";
„seine Sachen" sind „durchgehendts in Papier und Arbeit schlechter",
„alßo daß die unter der Bürgerschafft nicht wohnende und
folglich für ihne als Stadts Fsorstario keine Nebenabsichten
habende Vuchhändeler und Buchbinder eben dämm so sehr nicht
verlegen seynt, jedoch hierdurch so ein alß anderer veranläßet werden,
daß sie zu meinem nicht geringen schaden von mir die gute ohntadel-
haffte arbeit für selbigen preiß haben wollen" (Konz. II Nagel 23).

Zehn Jahre später erhält die „Hofbuchdruckerin Nagel", die so
hart für ihr Necht kämpfen mußte, nochmals ein Privileg über den

i) 2t. A. ? XXXIII Lll.
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Drus und Verlag eines Schriftchens über das hl. Kreuz zu Coesfeld
(Bonn 8. Mai 1756) ^). Dann tritt Stille ein bis zur neuen Se-
disvakanz 1761. Auf eine Vorstellung der Witwe Nagel am 31. Au¬
gust 1761 wegen Zahlung des rückständigen Drucklohns und über
schlechte Geldsorten beschließt das Domkapitel, ihr den Bogen „wegen
des schlechten Geldes zu 1^2 Rthlr gerechnet", 360 Rthlr aus der
Pfennigkammer zahlen zu lassen. Am 27. März 1761 erneuerte es
der Koerdinckschen Druckerei das Privileg, das ihm „auf Absterben der
Jungfer Raesfeld 1735" bewilligt war, und insinuierte dies der Nagel
am 4. April.

Nun begann aber von anderer Seite ein Angriff auf Koer-
dinö. Der Buchhändler und spätere Rechnungsrevisor Bernhard
Mauritz Groninger beantragte, ein Schriftchen über die Geldsorten
in der Nagelschen Presse oder sonstwo drucken lassen zu dürfen, da
Koerdincks Lettern zu schlecht seien, ward aber abgewiesen (8. No¬
vember 1761)2). Indes legte das Domkapitel dem Koerdinck auf,
sich mit „den zur Vuchdruckerey erforderlichenNothwendigkeiten", also
guten Buchstaben und tüchtigen Leuten zu versehen. Darauf wollte
Groninger den Druck in Coesfeld vornehmen lassen. Koerdinck seinerseits
beschwerte sich darüber, daß die Jesuiten neue, anderwärts gedruckte
Schulbücher einführen wollten im Widerspruchmit dem ihm 1595 er¬
teilten Privileg; mindestens müßten sie die alten Bücher beibehalten,
bis er seine 2000 Exemplare abgesetzt habe ^). Weiter führte er Klage
gegen den Coesfelder Drucker und erreichte sogar die Konfiskation der
von der Witwe Nagel gedruckten „kleinen Kalender für 1762", obgleich
deren Druck ein fürstliches Privileg für ihre Presse war (18. No¬
vember). Vergebens wandte die Nagel (7. Dezember 1761) ein, nicht
sie habe diese drucken lassen, sondern ihr Schwiegersohn, ein „englischer
(üd^rur^us namens Hittelmeyer" — „pro Loii8SM6ii6g, yuora Mali".
Koerdinck errang jedoch den völligen Sieg über seine Konkurrenz. Auf
seine „Nemonstration" verfügte das Domkapitelam 27. Juli 1761 ^): „Es
solten die bey besagter Wittiben Nagel obhandenen Buchstaben und
sonstige Vuchdruckerey Gerätschafft durch einen von denen Stabträgern
mit Hinzuziehung eines Cantzlisten versiegelt und darob an ein hochw.
Domkapitul referiret" werden. Das geschah. Der Bericht am 30. Juli

') St. A. Münst. Kllb.-Negistilltur r XXXIII, Lit. L, Nr. 2. ») Ein Schriftchen
Groningers über diesen Gegenstand erschien 1770 im Verlag VenedictZ; eins ist gedruckt
bei Aschendorff. ») Prot. d. DomK. 12. Nov. 1761. <) Prot. d. DomK. 27. Juli 1761.
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aber belehrt uns über den Erfolg. Ohne Zweifel wandte die Witwe
Nagel sich durch Vermittlung Hittelmeyers an den kurhannoverifchen
Kommandanten, den Obrist de la Chevallerie. Denn dieser erhob Ein¬
sprache gegen die Versiegelung der Nagelschen Presse, weil „bei ihr
verschiedene pisosu für die alliierte Armee", namentlich Tabellen für
das englische Spital in Druck gegeben seien, wofür die Druckerei bereits
Vorschuß empfangen habe. Ehe noch das Domkapitel für diese Druck¬
sachen die Versiegelung aufheben konnte, hatten die Hannoveraner
kurzen Prozeß gemacht, indem sie am 29. Juli einfach das Siegel ab¬
rissen. Das Kapitel beschloß, dem Kommandanten darauf eine schrift¬
liche Verwahrung zugehen zu lassen und „approbierte" den Entwurf
des Schreibens am 1. August, erhielt aber schon am 4. August die
Antwort des Kommandanten, er könne die alliierten Truppen nicht
anweisen, bei Koerdinck statt bei Nagel drucken zu lassen. Wie die
Sache auslief, läßt sich nur vermuten: Die Nagelsche Presse war im
Betrieb trotz des englischen Schutzes arg gehemmt. Koerdinck aber
erstand jetzt ein zielbewußter, tatkräftiger Konkurrent in der Person
Aschendorffs Hr. Die Klage über die Unzulänglichkeit der Raesfeld-
schen Presse war offenbar begründet. Aufschluß darüber erhalten
wir durch die Verhandlung des Domkapitels am 5. März 1762 ^).
Diese lautet:

„H,ck LuppUeain Vuchhändleren Aschendorff dahier, worinnen er sich
beschweret,daß der Stadtsecretarius Koerdinck seine buchdruckerey so schlicht
eingerichtet und bestellet habe, daß mann verschiedene in Zuppliea benennet«
höchst nöthige geistliche bücher bey ihm gahr nicht gedruckt bekommen kann,
und dahero bittet, dem Koerdinck anzubefehlen, daß er von diesen bücheren,
welche er Suvpliccmt theils allein theils in (ücunpaZnißmit seinem Vatter
in des Koerdinck Druckerei» drucken zu lassen sich offerirte, wöchentlich 4
bogen fertig, ohntadelhafft und gegen billigen Preyß zu liefern oder auff
den fall, wann der Koerdinck die ohnmöglichkeit desfals vorschützenmögt«,
ihn Supplicanten selbst zu authoriziren, diese bücher drucken zu
mögen, wäre nachfolgender bescheid zu ertheilen,

Ein «saß vac regierendes hochw. Domcavitul lasset gegenwärtige
Supvlication dero privilegirten buchdruckern Koerdinck mit dem befehl ecnn-
innnioiren, daß er sich darüber, ob er die von Supplicanten verlangende
bucher auffzulegen und darvon wöchentlich 4 bogen ohntadelhafft zu ver¬
fertigen sich getraue Innerhalb 14 tagen schriftlich erklären, bey dessen Ent¬
stehung aber dem anderen meinbrc» des Supplicanten p^titi deferirt
werden solle."

') 3t. A. Piot. d. DomKllp. 1762, 2. 303.
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Koerdinös Antwort lag am 28. März dem Kapitel vor und
ging Aschendorff zu mit der Anweisung, „sich darüber vernehmen zu
lassen". Am 30. April lehnte das Kapitel Aschend orffs ^r. Gesuch,
„ihm die Anlegung einer Vuchdruckerei zu verstatten", nicht bloß rund¬
weg ab, sondern ließ ihm auch „bedeuten, daß er diserhalben ferners
nicht mehr zu suppliciren hette". Aschendorff war nicht der Mann,
der sich abschreckenließ. Das Blatt wandte sich, als die Neuwahl des
Fürstbischofs bevorstand. Das Domkapitel konnte sich denken, daß der
neue Landesherr bei einer Beschwerde der stark geschädigten Nagelschen
Firma die von seinen Vorgängern verliehenen Privilegien anerkennen
und bestätigen werde. Vielleicht hatte Aschendorff inzwischen auch
Gönner und Fürsprecher gefunden. Kurz: in drei Tagen war die Sache
zu seinen Gunsten entschieden.

„Freytags, den 10'°" Sept. 1762" — so heißt es im Sitzungs¬
protokoll des Domkapitels i) — ,Aä suprMeani itsrataiu buchhand-
leren Aschendorff «lunioris, ist in Erwegung, daß der privilegirter
buchdrucker Koerdinck die buchdruckeren für dem gantzen Hochstift
allein zu versehen nicht im stände, hierunter aber das pudliouN
lendet, gemelkten Aschendorff die Anlegung einer buchdruckeren in dieser
Stadt verstattet, jedoch in sicherer Maaß, worüber vom Herrn 8Müio«
das Project aufzusetzen wäre."

Am darauffolgenden Sonntag (12. September 1762) wurde laut
Protokoll (S. 875) der vom Syndikus aufgesetzte Entwurf genehmigt
und tags darauf folgende Urkunde ausgefertigt (II):

Wir Dom-Dechandt, 3iMI<M, und bey wehrender Erledigung des
Vischofflichen Stuhls Regierendes <ü^llLVK^I..<^?I'I'lII. des Hoch-
Stiffts Münster thuen kund, und bekennen hiermit für Uns, Unserem
künfftigen Herrn Bischoffen, und Lands-Fürsten, auch jedermänniglichen,
daß Wir dahier in der Stadt Münster wohnenden Vuchführeren Anton
Wilhelmen Aschendorffauf seine unterthänige Anzeige (gestalten in der von
vielen Jahren hero privilLssiirten vormahls Raesfeldischen, nunmehro Koer-
dinckschen Vuchdruckerey die für das gantze Hochstifft erforderliche Bett- und
andere dem gemeinen Weesen höchst nöthige Geist- und Weltliche Bücher
nicht getrucket weiden tönten, und dahero die Buchbinder öffters genöthiget
würden solche Bücher ausserhalb Landes, auch an ohncatholischen Orten
drucken zu lassen) die gebettene Gnade, und Erlaubnüsse angedeyen lassen
haben, daß er zum Besten des ?ubliei, und damit die vor allerhand
Druckerey sonst ausserhalb Landes gehende Gelder darinnen ccm36rvirt
werden mögen, eine Vuchdruckereyin der Stadt Münster anzulegen, und

') 5t. A. Piot. d. DomK. 1762. S. 868.
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zwarn in Ansehung, und gnädiger Erwegung obgemeldter gegründeter
trifftigen Ursachen sowohl, als zu Beförderung des gemeinen Bestens, und
mehrerer Auffnahm des (^nminsi-eü, jedoch also und dergestalten, daß in
der Koerdinckscher Druckerey als uhralters dahin pi-ivilLFiirt alle Landes¬
herrliche Verordnungen, Schul-Vücher, 1N6868, Wapen- und Quart-Calender,
so dan Münstrische virsewna alleinig und privativs, andere Bett, Evan¬
gelien, obsonsten dem publieo nöthige so geist- als weltliche Bücher aber,
imgleichen kleine Calender, und Römische vii-sctoria, sowohl in der Koer-
dinckschen, als von ihm Nschendorff anlegender Druckerey zu drucken, und
zu verfertigen mit dem Beding und Vorbehalt erlaubet seyn solle, daß der
Koerdinck und er Nschendorff die zu drucken vorhabende Bücher vorhero,
als die geistliche einem zeitlichen Viearin 66N«ra1i in 8oiriwa1idu8, die
weltliche aber dem Geheimen Rath zur Untersuchung (ob darinnen etwas
zum Nachtheil der llelißion, oder des Staats enthalten) zu nra686ntiren,
und die darüber erhaltene ^vnrndatinn denen auflegenden Wucheren Vor¬
drucken zu lassen schuldig und gehalten sein sollen; Wir befehlen dahero
allermänniglichen dem es angehet, sich nach dieser dem gemeldten Nschen¬
dorff in Gnaden ertheilter Erlaubnüß zu achten, und denselben auf keinerley
Weise bey schwerer Straff hinderlich zu seyn. Urkund Unserer Regierungs
grösseren Einsiegel, und beaydeten Zsc-l-Ltarii Unterschrift. Gegeben bey
Unserer (Üapitular-Versammlung zu Münster den I3ten Monats 8snt6inbri8
1?62sten Jahrs.

In l'iäein ZubLeripLir

8ec:i'6tg,i'iu8mpr.
An demselben Tag (13. Sept.) schloß Nschendorff zr. den Vertrag

(II Nagel 26) über den Ankauf der Nagelschen Presse ab. Da der
Kaufvertrag über das Inventar im allgemeinen unterrichtet, sei er mitgeteilt.

„In 6ntt68 Nglnnsn ^,IN6N.
Kund und zu wissen seye hiemit Iedermänniglichen, wie daß im Jahr

tausend sieben hundert sechzig und Zwey, Inciietions clscima, i-sAnants
6Iorio8i3Liml) »e Invieti88iinc» liomannruin IinvsiÄioi's I'i'Änei8c:0nu^u8
nomini8 primo 8smp6r ^,ussU3tc> pp den Dreyzehnten tag Monats 86p-
t6indri8, vor mir Nowrin und Zeugen Endes gemeldet, Persönlich erschienen
seyen Frau H,nna tHri3tin3, Inät Wittibe seel. HofbuchtruckernNa^sl mit
ihrer anwesenden Jungfer Tochter ^Mßi-iea, I^aFßl und Nahmens ihrer
abwesenden Frau Tochter Nai-isn ^nnßn ^asssl Ehefrau Hittsins^ei-, wofür
6s ratc» eavirte, sagte demnach und bekannte, daß Sie ihre Truckerey und
dazu gehörige InLtrnmenten, benenntlich zwey Pressen, jede zu fünffzig
Reichsthaler, die sämtliche Litteraturen, nichts davon ausgenommen, jeden
<Ü6ntnLi- zu zwölff Reichsthaler und zwarn in Ansehung dieser beyden
Posten in wichtigen Pistollen vsr Stück Zu fünf Reichsthaler 9 Sch. 4 ^,
femers die Kasten behueff der Litteraturen, jede Kaste zu vierzehn Schillinge
Münsterisch eoui-snt, so dan die Feucht- und Setz-Vretter ner Stück Zu
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sieben Schillinge gleichfalls enui-ßnt, dergestalten, daß alle andere zur
Truckerey gehörige Stücke und Kleinigkeiten hierunter mit-begriffen und
durch obiges ALNsral angesetzete ^rstium als vergütet gerechnet werden,
fürters alle ihre zur Vuchtruckereygehörige privilsFi«, und Freyheiten für
Ein Hundert Reichsthaler in alten Gelde, als Batzen, Petermänger, Groschen
und sonstiger alter Müntz, fort das so genannte Bett- und Tugend-Buch
und zwaren alle die davon habende Nxeinplaria an Schreib- und Truck-
Papier und zwaren jeden Ballen an Schreib-Papier nsr Stück zu Drey
und dreyzig Neichsthaler in setz courenter Müntz, die andere Ballen an
Truck-Papier aber per Stück Zu zwanzig vier Reichsthaler gleichfalls courent,
dem Herrn Anton Wilhelm H,8cn6nclc»llt' Iuniorn Vuchführeren dahie und
dessen Ehefrau NaFäkIenen (ünriZtinsn KsääinFnatl vermitz eines bündigen
Erb'Verkauffs verkauffet, cscllret und übergetragen hatten; wie Sie hiemit
verkauften, esdirten und übertrugen, dergestalten, daß Sie Eheleute An-
tauffere für obspsciticirten Nxsinnlarien und übrigen zu courenter Müntz
angesetzeten Sachen das Geld sofort bey der Ablieferung und der dabey
befindenden Maes zufolge, die übrige für Gold oblauts verkaufte Sachen,
als in Lpscw die Pressen und Litteraturen, wie auch die hundert Reichs¬
thaler alten Geldes, wie Hieroben für denen privil^ssÜL speeitieiret, binnen
ein Jahr a clatn dieses, an ihr Frau Wittiben ^aßsl ausbezahlen sollen
und wollen. Hiebey ist allerseits noch vereinbaret, daß, wan er Nntauffer
H^onsnäni't? bey künftiger Ersetzung des für fetz erledigten Bischöflichen
Stuels von dem künftigen Landesherrn auf sein desfalls geschehendes
snvnliciren, auf seine Person die Innovation derer ihme oblauts mitver-
kauften Privilegien erhalten würde, solchenfalls Er annoch Ein hundert
Reichsthaler über die dafür bereits Hieroben versprochene Ein hundert Reichs¬
thaler in selbigem alten Gelde an ihr Verkäufferinn ausbezahlen solle und
wolle, gleichwol! also zu verstehen, daß, wan schon er Ankäuffer das ?i-i-
vilßßium und dessen Innovation auf seine Person künftig nicht erhalten
solle, doch darum deweniger nicht Er die erstbemeldeteEin hundert Reichs¬
thaler dafür versprochener Massen binnen Jahr an Frau Verkäufferinn
ausbezahlen solle; versprach demnach Sie Frau Verkäufferinn ihme Käuffern
dieserwegenalle von Rechts wegen schuldige Nvietion zu leisten, die ratiüeation
Nahmens ihrer abwesenden Frau Tochter behueff des Ankäuffern beyzu¬
bringen; gelobten anbey Sie Nnkäuffere Eheleute den Hieroben angesetzten
Kauff-Preitz conditionirter Massen zu zahlen, unter Verband beyderseits
Haab und Güteren, Ltinulatione nino incls acl inannZ insi Notarii taeta
inßäianw. Geschehen Münster in d. Hrn Ankäuffern ^Lenenäorn" 5uniorn
aufm Roggen-Marckt belegener Behausung vorn im Stuben Eingangs zur
rechten Hand, beyseyns Herrn Issnatx I^aindsrt 6ßL<:n6r Eopiisten und
Lernä llarcko Eingesessenen dahie, als hierzu beruffenen und erbettenen
glaubhaften Gezeugen

In iiäsin nra6ini38«i'U!n ni-g,686N8 DoeuinEntuin äkLUNor conteei,
scrin-LnoLerinZi 6t LNULignavi (ÄsinsnZ Nlaria Irost

(Siegel) Notarius pudl. st. InnnatsrieulawL) äsbiw i-^czuiLituL.
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Für die Bücher, die Papiere, Druckgeräte und Privilegien wurden
767 4- 30 4-100 Rtlr. bezahlt und zwar laut Quittung (auch im Ein¬
kaufsbuch) am 15. März 1762, nicht 1763; dagegen liegen für einen
Betrag von 539 Rtlr. 14 Schil. -- 101 Pistolen 23 Schil. 4 ^ (der
Betrag für 36V2 Zentner 13 Pfund Lettern und 2 Pressen - 100 Rtlr.)
nur Quittungen für 50 Pistolen vor, die eine vom 7. November 1763,
sowie eine auf 100 Rtlr. für „zur Druckerey gehörige Nachrichtenund
privilsAia" vom 21. Januar 1763, ferner eine Gegenrechnung für
Witwe Nagel am 7. April 1762, 1. und 24. September, mit 22 Rtlr.
21 Schil., nebst Quittung A. W. Aschendorffs Sohn vom 15. März 1763.
Danach scheint es fast, als ob schon vor der ersten Eingabe im
Frühjahre 1762 Aschendorffden Vorrat an Drucksachen u. dgl. von
Nagel erworben habe. Der Abschluß des ganzen Kaufs konnte daher
im September 1762 nach der eben erlangten Konzession so rasch ge¬
schehen. Am 7. November 1763 stellte Aschendorff und seine Frau der
Witwe Nagel einen Schuldschein aus auf 300 Rtlr. Rest ^ 60 Pistolen
und 4°/o Zinsen, im ganzen 12 Rtlr. zu entrichten und erhielten
Quittung über beides am 20. März 1766 von Wittib Nagel und
„Maria Anna Nagel Ehefrau Malser". Diese hatte also inzwischen
zum zweitenmal geheiratet (II Nagel 27). Durch eine besondere Be¬
scheinigung erklärte „Nl8 (--- Mstrss») Ilittslius^sr Q66 Na^l"
am 18. Oktober 1762, sie sei mit dem von „Mama" mit Zerrn A.
„wegen der Druckerei gemachten Accord zufrieden". Die Nebenun»
kosten, die der Kauf mit sich brachte, verzeichnete A. im Notizbuch:
„Nachstehende Kosten habe an der Vuchtruckeren angewand: Syndicus
^Verusr 6 äueatsu, 8sorst. XerKsrillS 6 Oonsutli., ^,88688or
8uttlolt 6 lluoatsll, vootor LodüoKin^ 8edrid6ut bsi KerKsrin^
2 Rthlr., Oontraot unä Kaufbrief 2 Rthlr. 18 Sch., das Privilegium
52 Rthlr., vor fahrlohnunkost 5 Rthlr., Maurmeister Rache! 16 Rthlr.,
Zimmerman 6 Rthlr. 12 Sch., Schreiner 12 Rthlr., Schmid 24 Rthlr.,
Glasemacher28 Rthlr. 9 Sch. 4 A"

Dem am 16. September 1762 gewählten Fürstbischof und Kur¬
fürsten Maximilian Friedrich sprach Aschendorff jr. seinen Glückwunsch
aus, bat gleichzeitigum Bestätigung der Konzession für die neue
Druckerei unter dem Versprechen guter Leistungen und bekundete sein
„äußerstes Verlangen", „Hochderoselben Diensten sein Leben als Mün-
strischer Hofbuchdrucker widmen" zu dürfen. Unter dem 24. No¬
vember 1762 bestätigte der Fürst zwar das Privilegium für die An-
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legung der Vuchdruckerei ^), überging jedoch die zweite Bitte mit völligem
Stillschweigen. Auch an den Domkapitular Franz Friedrich von
Fürstenberg wandte Aschendorff sich und bat um seine kräftige, ver¬
mögende Fürsprache wegen der Ernennung zum Hofbuchdrucker, indem
er seinen Plan, „das Werk (Nagels) höher zu treiben und in bessere
Vollkommenheit zu bringen, als es bis Hiehin gewesen", vorbrachte 2).
Die Bitte fand keine Erholung; Herm. Ios. Koerdinck erhielt den
Vorzug infolge seines ausführlichen, mit 8 Beilagen, den Privilegien
von 1595, 1629, 1644, 1664. 1678, 1684, 1688. 1746 unterstützten
Gesuches, und empfing das Patent als Hofbuchdrucker an demselben
Tage, wie Aschendorff die Konzession für seine freie Druckerei, am
24. November 1762 »j.

») Orig. mit Siegel II Nagel Nr. 24. ') Konz. H Nagel Nr. 28. ') 2t. A.
? XXXIII L 11.
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